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Neues helvetisches Tagblatt.
^Fortsetzung des schweitzerischen Republikaners!

Herausgegeben von Es cher und Uftevi, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band I. I.VII. Bern, 2i. Aug. 1799. (4. Fruktid.

Vollziehungsdirektorium.
Schreiben des Negieruuqskommissärs zu Staus

an das helvetische Voilziehungsdirektoàm.
Stans, den iy. Aug. 1799-

Bürger Direktoren!
Aus meinein leiten Schreiben ersehen Sie die

Niederlage des Feindes bei Meyen und Massen,
vom 14. und 15. Aug. ; ich machte damals Hoff--
mmg zur baldigen Befreiung des St. Gotthard; —
jezt ist diese Hoffnung, so kühn sie auch war, er--
füllt. General Loison begegnete dem Feind bei
der Teufelsbrücke, er schlug ihn bis Urseren hinauf,
und drangre ihn von da bis zu den Höhen der
Ober-Alp. Der Feind war in der völligste» Un-
ordnuug; nie hatte ein Gefecht einen vollkommenem
Erfolg. Die Ermüdung der Republikaner hinderte

k Deîireichs Söldner so weit zu verfolgen,als ihre Begierde es wollte.
' u

diesem Tage sind die fränkischen und hel-
vtiüchen Gruppen Meister von den Höhen des St.
Grtthard und des Bündnergebirgs von Tavetsch.
2. er -zemd muß gegen io,oo-> Mann an Todten,Berwumcien und Gefangenen eingebüßt haben,
h ehrere ff:z ers von Bcdeutunq wurden ihm qe-

andern auch der Sohn des Herzogs
n. haben drei Tausend und

muge Hundert Kriegsgefangene gemacht. Noch
e-u wlcher e-.eg, und Rhatien ist wieder erobert,Herveuen von ftmem Erbfeinde befreit.

genug Bewun ernng den Ta-

erâ ^ Muthe d-r drei republika -ischen Ge-

o.n Loison und Güdin zollen,

à >

'"an sie da, wo der Kampf am wüthend-
^>creltnenwar; oft führten sie in eigner

mie -r
unvezwingl'chen Grenadierphalangsn

Legen dm im Sturnnnar ch

Eimà Drück. Der Feind floh über den

^Kst ^-F^^le Loisou und Gudin betrachten diese
als die auerglanzmdfle sir diesem Few-

zuge, sowohl in Hinsicht der vortrefflichen Anlage
des Angnffpiancs als in Hinsicht von dessen Aus-
führung. Das Hauptverdienst eignen sie mit Recht
dem Gen. Lee our be zu, dessen Feldherrntalente
den Republiken noch größere Siege verheißen.

Es lebe die Republik!
Heinrich Zschokkc.

Dem Original gleichlautend,
Bern den 20. August 1799.

Der General-Sekretär,
M 0 u s s 0 n.

G e s e z g e b u n g.
Cen at, lg. August.

Fortsetzung.
Beschluß von Bay's Meinung.

Hätte das Direktorium auf alle diese Vorstek-
langen keine Aussicht genommen, und es waren
Ausstände ausgebrochcu, welche Vorwürfe wären
ihm alsdann nicht gemacht worden? — Er will
weder die Moralität noch die Eonstitutionaütat der
Maaßregel vertheidigen. Crauers Wunsch suchte
das Direktorium langst zu erfüllen; es ließ zwei
Zürchergeiseln los, und gab ihnen den Auftrag,
über das Schcksal der Patrioten nach ihrer Rük-
kunst in Zürich zu berichten; — unglüklichcr Weise
hat Massena sie nicht durch seine Armee gelassen.
— Mit Gewißheit laßt sich der Erfolg einer gegen-
wartigen Loslassung nicht voraussehen ; es ist mög-
»ich, dass sie als Lösgeld in der Folge gebraucht
werden tonnten; — er aber möchte nie ein solches
Lcsgeid. Vielleicht werden aber auch anstatt der
wenigen Geiseln, wenn man sie zurükbehäit, viele
ausgchobm und abgeführt, wie das in Bündten
der Fall war. Murets Vedenklichkeitcn sind ihm
unbegreiflich — und bei zweifelhaftem Erfolg will
er den Weg einschlagen, den Moral und Billigkeit
anrathen. Er nimmr den Beschluß an.

B a r r a s .- Wir sind Repräsentanten des Volks;
wir soi-cu also handeln, wie das Volk allein könnte-



f 2l8

bande'n wollen und w'e dis Constitution es verlangt,
Ulw ieine Responsabìii-at fürchten.

B odm er fühlt seine Schwache, da er gegen
die größten Redner des Senats sprechen soli;
doch tröstet es ihn, daß auch einer derselben für
die Verwerfung des Beschlusses gestimmt hat. —

So wiitta war er, daß er zum voraus erriech, was
die Commission anratyen würde; und derPra-
scheut versteht es in der That vortrestich die Com-
Missionen, zu wählen. Es thut ihm leid, daß er

fur Arrestations-! reden muß, denn was das ist,
hat er wahrlich erfahren; aber die Commission hat

ja selbst gesagt, warum die Geiseln genommen
worden — und warum ist sie dann so eifrig für die

Loslassung dieser Herren bemuht? — vermutylich
weil es Herren sind. Aus Mitleid furs Allge-
meine, verwirft er den Beschlag.

Mittelholzer st-mmt zur Annahme; aber er

will auch aufrichtig bekennen, daß das Direktorium
nicht aus sich allein gehandelt hat; daß die gewz-

gebenden Rathe unmittelbare Werkzeuge, fur-alles
waS vorgegangen ist, waren, und es darum auch

zu Wiedergutmachung des Geschehenen seyn sollen.

Gen hard erklärt, daß meyrere Mitglieder mir
ihm, nie zu jenen Vollmachleu stimmten.

Der Präsident erklärt die Discussion für ge-
schlössen.

La fiechere verlangt den Namensaufruf. M i t-
te l h olzer widersezt sich. Der Namensaufruf wird
beschlossen. Mir 36 Stimmen gegen r° wird der

Beschluß angenommen. Zur Verwerfung stimm-
ce».- BcrthoLet, Bodmer, Bundt, Laflechere,
Lana, Lauper, Meyer v. Arbon, Münger, Mnrct,
Slapfec. — Zur Vertagung stimmte Kudli.)

Grosser Rath, 14. August.

Präsident: Germann.

Secretan fodcrt, daß den Regienmgsstatthal-
kern keine freue Wohnung mehr gegeben werde.

Kühn wünscht, daß der Grundsatz der Spar-
samkcit nicht in Knickerey ausarte, und oa die Statt-
Halter, laut ihren Instruktionen, oft im Lande herum-
reisen sollen, so ist ihre Besoldung keineswegs zu

hoch, er fodcrt also Tagesordnung über Secrctans
Antrag.

G mur ist Secretans Meinung, und Host, die
RegierungsstaMMcr werden sich diese koeinc Au sooft-

rung aus Patriotismus gerne gefallen lassen. S c-

creran s Antrag wird angenommen.
Herzog v. Münster wünscht, daß den Distrikt-

gerichtsschreibcrn endlich auch einmahl ihre Bcsol-
Hung bestimmt werde.

Secrecan fodcrt Tagesordnung, weil diese Ge-

richtsschreibcr starke Genchksgebühren, statt der Be-
' soldung beziehen. G c y n 0 z stimmt Herzag bey, weit

die Gebuhren, die diese Gerichtschreiber beziehen sehr

schwach sind.
Ziin m e r m a nn folgt, aber aus dem entgegen-

geftzten Grund, weil die Gertchtsgebühren an einigen
Otten sehr stark sind. Herzog beharret am seinem

Antrag. C a rr a rd : es ist cine Commission über die-

sen Gegenstand niedcrgcftzt, man erwarte also vor al>

lein aus das Gutachten derselben. I o m i n i stimmt
Carrarô beiweil wir jezt nicht neue Besoldnngen
bestimmen können. Secretan fodcrt nun mich

Vertagung, in der Hvfnung, daß bald die Zeit à
me, daß Schreiber und Rache von den vrozchràn
Partheyen bezahlt werden können. - Nucc: einige

Gerichtsschreiber beziehen beinahe gar nichs; à
ihnen vom Staat aus was zasscn? Mein Gott! wir

wissn ja so nicht, wo aus wo ein; also stimmt er

Secretan bei, dessen Vorschlag ihm gar zweckmässig

zu seyn scheint.
Näf bezeugt, daß verschiedne Gerichtschrà

alle Geriehtsgebühren dem Staat einhändigten, »»d

a.so gar nichts bezogen, sondern noch im Gegentheil

Auslagen hatten; es ist daher durchaus nothwendig,

daß hierüber etwas abgeschlossen werde. Zimmer-
mann fodcrt, daß die über diesen Gegenstand nie«

dcrgcftzte Commission ehestens ein Gutachten vor-

lege.
Kühn stimmt Zimmermann bei, weil es noth-

wendig ist etwas zu bestimmen, indem jezt ennze

Gerichtschreiber stark bezahlt werden und andere gar

nichts beziehen. Der Antrag wird vertaget, bis die

Commission ihren baldigen Rapport abgelegt haden

wird.
Kuh», im Namen einer Commission, legt fob

gendes Gutachten vor:
Der grosse Rath an den Senat.

In Erwägung, daß das Gcsez vom 3. und

Vrachmonat 1799 blos diejenigen Gemeinde u

Korperschaftsgüter treffen kann, auf welchen

jeweiligen Ancheilhabern blos ein NutzunM
nicht aber ein Eigenthumsrccht Zukömn-t; m>o

es sich niemals auf eigentliches und wahres P

ejgcnthum beziehen kann, ohne den Grundsaz

Gleichheit geradezu zn verletzen;
In Erwägung, daß es aber viele ftê,:

Gemeindsgitter giebt, die dieses blos m ^
der Ausubungsart des Genußrechtcs, w. p,,p,
dcrn Rüksichr aber wahres Privateigenthum >'

indem die Rechtsft.men theils Mit andern ;

Gütern, denen sie ankleben, theils an w>o >

veräussert, und von ihren Besitzern vcrka s /

pfändet, vertauscht und ererbt werden ko
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hat der große Nach, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Von dem Gesetze vom 8. und Brachmonat

sollen alle diejenigen sogenannten Gemcindsgütcr
ausgenommen seyn, deren Benutzungsrechte Pn-
vateigenthum sind, und von den Ancheilhabern als
solches ererbt, verkauft, vertauscht und verpfändet
werden kennen.

Zimmermann widersezt sich der Dringliche
keitêerklânmg, und eben so auch der öffentlichen
Behandlung dieses Finanzgegenstandes.

Cartier fodert auch, daß das Gutachten eis

nige Tage auf dem Kanzleitisch liegen bleibe, denn
eine solche Entscheidung, über das Recht der Nutz-
niesscr auf die Gemeindguter, könnte zu weit gehen.

C scher: Dieses Gutachten ist nur eine neue
Abfassung eines schon einst behandelten und an die
Commission zurükgewiesenen Gegenstandes, worin
es nur darum zu thun ist, zu bestimmen, was als
Gemeindgut angesehen wird; also bedarf die Sache
weder Aufschub noch heimliche Behandlung; auch
ist Cartiers Furcht unbegründet, denn die Rechte
der Nutznießer der Gemeindgütcr werden hier kci-
neswegs naher bestimmt; ich fodere also Dring-
ucykeit und öffentliche Behandlung.

Herzog v. Eff. : Durch Annahme dieses Gut-
Essens wurde das gezwungne Anleihen größten-
tyeils vernichtet, und also ist es wahrlich nicht um
bliche deutlichere Abfassung des Gesetzes zu thun;
er stimmt Zimmermann bei. (Die Fortsetzung folgt.)

'Einige Jheen über das Verhältniß der öffentli-
chen Meinung zur Staatsvcrfassung.

kösux cpn veulsne Ik> listerls 6-1N5 ll,
plu-, Al'.'inlls Kulmste, sour prssi-
ksnisne ceux csir'on Dualists cl'griz-
.roi.'r->l!zz se à rozalizts5.
lìigioiist! ris rl. s. d.s. (l-irnot au
Itìppoie täie ^gr O. tllii. Litìllsul,
l">8- -9«-

soser?ìì'^î^ ^ier die öffentliche Meinung, in
der Mrl.-'rfu >. ^^il eines Volkes (oder wenigstens
sung .g Zss -ev gelben) über seine politische Verfaß
vdcr unqün^ e-

Urtheil kann der Verfassung günstig
diesem ^ i"r à' wider sie fern; und eben in

A^^awider^iegt das Verhältniß der

Sültigßit^di^^wl^". ^î'lik fällt die Nichtgleich-
auf; à -/m ?-ì'uàlffes oder Mißverhältnisses
»u.mach.., Anficht: Um sie.fruchtbar

- -, muß sie scharfer ms Aug gefaßt werde».

!9

^ Die öffentliche Meinung ist daS Resultat der
Z Bedürfnisse eines Volkes ; — und diese werden bestimmt
Z durch den Grad seiner Cultur. Von der Cultur ei-
' nes Volkes hängt es ad, ob seine Bedürfnisse auf
- Wahrheit oder aus Trug beruhen, reell oder erkünstelt
H sind: — in so weit eine Verfassung den Bedürfnissen
^ eines Volkes entspricht, in so weit ist sein Urtheil sthr
j günstig, — und umgekehrt,
ì Steht eine wirkliche Verfassung unter den Be-
'j dürfnissen des Volkes, so kaun sie nur aufzwci^We-
' gen sich behauvlen; oder durch Gewalt, von weiten

der Regierung, oder durch die Energie der Regierten.
Wäre eine einem Volke zu gebend: Constitution

über dessen Bedürfnisse, so müßte sie durch Zwang
eingeführt, und durch Zwang oder Klugheit so lange
gehandhabet werden, bis die Cultur des Volks auf die
Höhe seiner Verfassung gebracht wäre.

In dem ersten wie in dem zweiten Falle hätte
die Verfassung die öffentlich: Meinung gegen sich.

Ais mehrere kraftvolle Männer die Nordamerika«
nischen Colonien vom brittischcn Joche unabhängig
und zu einer fteven Republik erklärten; — als in
Frankreich die National-Versammlung die .Rechte der

Menschen und die Voikssouveränität proclamirte, be-

durste es weder hier noch dort militärischer Gewalt,
um der angekündigten Freiheit bei dem Volke Eingang
zu verschaffen; — wohl aber war aller Aufwand von
Seiten der Machthaber vergebens, diese Völker in
der Abhängigkeit zu erhalten: Die öffentliche Meinung
sprach allmächtig für die neue Ordnung der Dinge.

^
ye

^

Die Wichtigkeit des Verhältnisses der öffentlichen
Meinung zur Staatsverfassung kann noch anschaust-
cher dargestellt werden, wenn wir die öffentliche Mei-
mmg— betrachtet Oan sich; 2) in Hinficht auf die

Verfassung selbst; und s) endlich auf dieRe-
gierung, etwas besser auseinander setzen.

O Die öffentliche Meinung, in der gegebe-
n en Beziehung, ist schon an sich etwas sehr re-

svektablcs, d. i., etwas, das soll respckmt werden.

In ihr liegt der Volkswille, und in diesem daS

erste aller Reà, die Voikssouveränität.
Man könnte sich nicht leicht eines heillosem Wi»

dersvruchs schuldig machen, als wenn man durch die

Gewalt der Bayonette einem Volke eine Verfassung
aufdränge, in der die Voikssouveränität, als das hei-

ligste der Rechte, obenanstände. — Die active Existent
einer solchen Constitution blieb aber denn auch illegal,
d. nickt verbindlich für das Volk, so lange, bis

es in den Fall acftzt worden wäre, sie frei anzek-

nehmen oder zu verwerfen; — so wlll es das Recht.

2) Man. spricht und schreibt viel über du Gewahr-
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lerstung (garantie') einer Constitution; Man sucht
ilk, ich weiß nich: wo überall. Ader sie liegt weder
in der Sönderung und dem Gleichgewichte der hoch-
stcn Gewalten (a); weder in der physischen Kraft dir
Regierung (b) ; weder in der Moralität des Volks (c) ;
weder in einem ^ury constitutionnäre (ä) ; sondern c-

tiglich in der öffentlichen Meinung.— Ha? cine Ver-
si.ssung die öffentliche Meinung für sich, so ist sie mit
einer Fclscnmauer umgürrct;— ihre innere Stärke
ist das Volk.

Und hicrinn liegt auch das Critérium der ös-

ftntlichcn Meinung; si e ist dic sru ch t b a r e M ut-
ter des Gem cingerstes, d.i., des unverdros
scncn Bestrebens eines Volkes zurHand-
h a b u n g seiner politischen Existenz.

Wollt ihr also wissen, ob die östcntliche Mei-
rung bei einem Volke fur oder gegen seine Verfassung
g>stumm ist, so fraget: nimmt das Volk thätigen
Antheil an der öffentlichen Sache? sind die Gesetze
ihm heilig erfüllt es jede feiner Bürger-Wichten mit
Eifer und Treue? scheut es kein Opfer, keine Gefahr,
selbst den Tod n:cht, wenn seine Verfassung bcdrohtist?

6. Fre ich vermag die Regierung hier sehr viel.
Si: ist dir handlende Theil der Constitution.
Diese ist Grundlage; — sie ist permanent für alle
Geschlechter für alle Zeiten; blos in ihren Details
abändcrlich. — Wie es nur eine Wahrheit giebt,
wird es auch einst nur eine gute Staacsverfaffung
geben. — Anders verhält es sich m t der Regierung;
Sie -st und soll sü>. dieses Volk, für dieses Geschlecht,
für dielen Zeitpunkt fern. Hieraus erhellet, in welch
einem wichtigen Verhältnisse sie mit der öffentlichen

H Nirgend» sind diese besser gesondert, nnd in ein rich-
tigere» Gleichgewicht gese-r, als in der bnttiscßcn
Verfassung; — aber mm weiß man auck, wie es sich
hent zu Tage verhalt mit diesem Gleichgewicht!

ì>s Die außerordentliche Gewalt, die bei drinaendcr Ge-
fahr, zur Nnfrechthaltnng der ConAitution, unter den
Namen von Dictatur, Protectorat, pouvoirs illimité?
n. s. w. — aus eine evnstitutioucîlc oder inconstitu-
tionelle Wnft ist übertragen und ausgeübt worden,
wuide früher oder später zur Unterdrückung des VoltS
und zur Gebändnng snner Verfassung mißbraucht.
VtarinS, Sylla, Julius Cäsar, Cronwell ;c. wer
möchte eu«'« Namen alle nennen, ihr Despoten freoer
Völker!

«) Niemand hat dem Scbweizervolke, vor seiner Revo-
lntivn, Einfachheit und Geradheit in den Sitten ab-
gesprochen; — und doch: Aber öffentliche
S-.'kin»!'g, wenigstens in den aristokratischen Canto-
nen, al o in den ?/z der Schweiz, war schon lange
u ter ibm kenie mehr zu finden,

s) Carnot bemerkt wo sehr richtig, daß nach dem iz.Frnttidor mil d<w geachteten Männern der R'tiw nnd
heg Dirc-ronums, das sycxescbe Jury coust-tuchcuáv'
die Reift init über Meer gemacht haben würde.

>

Meinung steht. ?n beständiger Thätigkeit sosten ft
gegenseitig auf einander wirken; — nur aus der Har-
monte dieser Wechselwirkung stießt Ordnung, Ruhe,
Gcmcinsinn; <o wie aus ihrer Disharmonie — oder

Erfchlasung des Volkes, oder Empörung mW Auf-
stand entstehen.

Eine schiechte Verfassung kann durch eine gute

Regierung erträglich gcmachr werden; — durch eine

schlechte Regierung wird die beste V.rftssung dein

Volke zur Last.

Die gure Regierung benuft die öffentliche Mei-

nng wie sie ist, um sie zu stimmen, so >vie sie

seyn soll.
Diese Regel wäre besonders wichtig in dem FM

wo einem Volke eine Verfassung »der seine Be-

durfnisse wäre gegeben worden. Hier läge die

öffentliche Meinung nn Streit mit der Constimüon.

Diese Mißstimmung nun könnte nur dadurch gehoben

werden, wenn die Regierung das, was nicht übcrcin-

stumme in der Verfassung mit den Bedürfnissen des

Volks — nickt übereilt, nicht unvorbereitet, in Gang

brächte. — Ein weises Räch und Nach in der End

wiklung, uiiö in der Aktivmachuug der Principien/
das gleichen Schrittes gicnge mit der Cultur dc»

Volks, ist eben das, was ich oben unter KaMN
verstanden wissen wollte.

ch

ch

Wenn einem Volke, vermittelst fremder
eine Verfassung wäre aufgedrungen worden, une e«s

Volk dieses Unrecht fühlte; wenn die anfgctnungnc

Vcrfassug thesis über, theils unter dessen Dedum

Nissen stände; wenn die Regierung wegen des Drangs

der Umständen, oder aus Unkunde, oder auS > >

nichts hätte thun können, nichts gethan hâW.',
öffentliche Meinung für sich und die Verfassung »

gewinnen; wohl aber vieles sie noch mehr Pm
sich und die Verfassung zu erbittern ; wen»

die Hypothese vollständig zu machen die

beit der fremden Macht eine andere, m>l "

Kriege vcrwikclte, >n das vedr litte
und unter dein Schulze dieser, ein Theil
kes seine alte Verfassung wieder angenommen
— so wäre für die neue Constitution und M e

gierung der gefahrlichste Memrent dieser, w s'

fremden Heere, vermöge eines ,enrsch »u

nn'er sich, oder einer ankern Ucbcre.nlunsi,
dem mißhandelten Boden sich entfernen;^
das einzige Mittel, wenn es je noch e«ne« g>

gegen Empörung und Anarchie sich ''"D,,?is>k

läge dann in der öffentlichen Meinung r

und Kizigheit geböten gleich dringend, es

in ihr allein aufzusuchen.



Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Tand I. N. I.VUI. Bern, 22. Aug. I?yy. '( Z. Fruktid. VII.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 14. Aug.

Fortsetzung.
Carrard ist gleicher Meinung, wei! dies ein

schon lange vorgelegtes Gutachten ist. Kühn: die
Aufnahme des gezwungenen Anlcihens ist zezt in Aus-
Übung, warum also sollte nicht die nähere Bestimmung
desselben mit Dringlichkeit behandelt werden'? auch
ich weiß nicht, warum nun dieses Gutachten heim-
lieh behandelt werden sollte, da dieser Gegenstand
schon einst öffentlich behandelt ward, und wir eigcnt-
iich gar nichts heimlich behandeln sollten; die Ein-
Wendung Herzogs wird mich nie zu andern Gesin-
nungen bringen, denn die erste Frage soll nie seyn:
Wird dieses dem Staat mehr oder weniger eintragen?
sondern, ist die oder diese Erklärung des Gesetzes der
Gerechtigkeit genräs; also behandle man die Sache
mit Dringlichkeit öffentlich.

Gap an y wldcrsezt sich der Dringlichkeit und
der geheimen Behandlung.

Zimmer ma nn will nun zugeben, daß das
Gutachten öffentlich behandelt werde, fodert aber Nie-
Verlegung desselben für einige Tage auf den Kanzlei-
tisch. °

Secrctan liebt auch die Gerechtigkeit, wünscht
aber eben darum nähere Untersuchung dieser ausge-
stellten Grnndlatze, die leicht dahin führen könnten,
day die eine Hälfte der Republik bezahle, und die an-ì die Oeffentlichkeit betrift, so haben

w Aâ6icmcnt wider dieselbe, und überdies sind
s„s,,,^n!chen: einige von uns werden freilich ganz
leichtî c>^î"^^dere hingegen möchten viel-
le-cht das Interesse ihrer Gemeinden hierüber scheu-

ljI. ^ /"w erfordert Ordnung und Klugheit heim-
Handlung. Das Gutachten wird für zwei

î" Kaiizleitisch gelegt. Nach langer Bc-
nicht î ^ dem Reglement zuwider sey oder

lim 5" ob dieser Gegenstand öffent-

sàNc,, ^ ich behandelt werden müsse, wird be-
'"Mften. Daß dem Reglement zufolge ohne weitere

Abmehnmg dieser Gegenstand heimlich behandelt wer-
den müsse.

Hub er im Namen einer Commission legt ein
Gutachten vor, über das Begehren der Gemeinde
St. Legier und Chieza (Siehe gr. Rath Sitz, vom
7- Aug.

Das Gutachters wird für 6 Tag auf den Kanz-
leitisch gelegt.

Das Direktorium übersendet folgende Boihschaft:

Das Vollziehungsdirektorium der Helvetischen
einen und uncheil baren Republik an die
gesezgebenden Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Der Z?te Art. des Gesetzes vom iZ. Hornung,

über die Munizipalitäten, veranlaßt verschiedene
Fragen, die das Vollziehungsdirektorium nicht glaubt
selbst auflösen zu können.

Dieser Art. bewilligt den Munizipalitäten gewiße
Rechte, die nicht vor die eigentliche Justiz gehören,
in solchen Gegenden, wo nach den vormals üblichen
Civilgefttzen diese Rechte durch die ehmaligen Stadt-
gerichte oder Stadträthe waren ausgeübt worden.
Nicht nur entsteht hier die Frage, was für Regeln
für solche Akten, an denjenigen Orten zu bsobach-
ten seyen, wo keine dergleichen Rechte vorhanden
sind. Sie wissen noch überdies, BB. Gesezgeber,
von was für einer seltsamen und ganz verschiede-
»er Art die Privilegien, die besondere Rechte und
Freiheiten der ehmaligen Munizipalstädte und Ge-
meinden gewesen. Nunmehr bereden sich mit aller
Zuversicht mehrere Munizipalltäten daß alles dieß
wieder die alte Kraft gewinne, und so erneuem sich
die Gebräuche und Mißbrauche, der alten niedern
Gerichte, auf eine Weise, daß es dringend wird,
dem Uebel zu sicuren.

Auffallend ist auch bei diesem Artikel, eine Ver--
schiedenheit in dem deutschen und in dem ftanzöfie
schen Texte. In dem einen bedient sich das Gesez
des Ausdruckes Fertigung von Contrakten,
im französischen sanctionner à contracts. Zufolge
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des erster« glauben sich die Munizipalitäksschreiber,
die keine Notarien sind, zur Ausfertigung Och,,,-
k-nic>n) von Kontrakten und andern Notariatsakten
berechtigt, und hiebei stützen sie sich auf das Gefez
vom zten May, welches sich auf die Taxen von
Ankauf und Täusche bezieht, und keineswegs von
Sanction der Contrakten spricht, sondern von ihrer
Ausfertigung. Ochiulluior!) Eben dieses Wort Auch
fectigung wird im deutschen Texte auch da gebraucht,
wo von Ausfertigung (Exvedicrung) der Attestate
die Rede ist, deren man sich zur Formierung von
Anstehen bedient. Hieraus folgern einige Munizi-
palitâten, sie besitzen das Recht zur Ausfertigung
(5Uj>»I.i!ioir) und

"
Exediermig von Schuld-- und

Zinsbrieftn, mit Unterpfand auf liegende Grund--
stücke. Anderwärts giebt es Munizipalitaten, die
sich durch das Wort Schätzung (mx) irre füh-
reu lassen, welches in einigen Kantonen auch so

viel als Pfändung bedeutet, und so erlauben sie sich

zum Austragen der Pfande fortzuschreiten, und hie-
zu glauben sie sich berechtigt, weil ehmals dieses
Recht die niedern Gerichte ausübten.

Was die Formalitäten bctrift, die man beob-
achtet, so sind auch sie ebenfalls willkührlich. Es
giebt Gemeinden, wo z. B. die Akten über Kauf
und Tausch, von dem Präsidenten der Munizipalität
unterschrieben, und besiegelt werden; andere Ge-
meinden hingegen, wo es von dem Präsidenten des
Distriktsgerichts geschieht. Diese Verschiedenheit
der Form bestätigt das Gese; vom gten May über
die Taxen von Kauf- und Tauschfcrtigungen ohne
bestimmt anzugeben, worauf diese Verschiedenheit
sich eigentlich gründe.

Sie werden bemerken, VB. Gesezgeber, dasi
das Resultat dieses Artikels durchaus nicht befrie-
digend ist, und daß es in der Folge für diejenigen
nachtheilig seyn kann, die doch redlicher Weise
geglaubt haben, der rechten Richtschnur ;u folgen.
Das Vollziehungsdirektorium steht in den Begriffen,
die neue Gesezgebung dürfe den Blik nicht hinter
sich zurükwerfcn, und die neue Ordnung der Dinge z

durch Wiedereinführung alter Uuförmlichkeiteu ent-
stellen. Die Einheit der Republik erfodert Einheit
der Formen und der Gesetze, und zwar dergestalt,
daß jede Akte, deren Gültigkeit anerkennt und be-
währt seyn soll, als solche in ganz Helvetica vcr-
mittelst einer durchgängig gebrauchlichen Form,
möge anerkannt werden, ohne daß man vorher nach-
zufragen genöthigt ist, was für besondere Gebräuche
und Herkomme» in vieler oder m icner Gegend
herrschen.

Dieser Gegenstand, BV. Gesezgeber, ist ganz
ihrer Berathung würdig. Das Vollziehnngsdirek-
torium unrerwirft ihn derselben, und ladet sie

ein, jeden Zweifel und jeden ungleichen Begriff zu

heben, die in Ansehung des 57. Art. des Gesetzes
vom 15. Horn. ; so wie auch desjenigen vom z. May
obwalt, n, indem Sie mit Genauheit die Amtsver-
richtuu en bestimmen, welche durchgängig den Mu-
nizipalicäten zukommen.

Republikanischer Gruß k

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Anderwerth: Dieses sind noch nicht alle

Schwierigkeiten, die aus diesem berührten F des

Munizipalgcsetzes entstehen, denn durch de»sà
wird der Credit zu Grunde gerichtet; ich sodre

Verweisung an eine Commission, und wünsche schr,
daß diese die Nüknahme des in mehreren Konto-

nen unausführbaren 57. z. Vorschläge.
Emür fodert auch Rükweisung an eine Cow

mission zu mehrerer Erläuterung des Gesetzes.
Oesch stimmt Gmür bei. Custor folgt.
Kilchmann will cen Gemeinden noch nick

Freiheiten geben, als der 57. § des Mumzivalge-
setzes. Die Bothschaft wird mit einigen hierauf

Bezug habenden Bittschriften der Munijipalitárs-
Commission zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bolhschaff'

Das Vollziehungs - Direktorium der eiiitil «»b

untheilbaren helvetischen Republik, ^
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
Das Vollziehungsdirektorium glaubt folgenden

Fall Ihnen vorlegen zu müssen. Schon z» Anfang-

dieses Jahrs wurde gegen Franz KüMbn
Eskosays Distrikt de Rüe, eine gerichtliche unw
suchung vorgenommen. Er wurde ungezirweno-
Reden gegen die'Regierung beschuldigt, ""d >

unter anderm gesagt haben, alle Glieder derlei?--

seyen Dieben, Schelmen, nichtswürdige reu»/

samt und sonders der Guillotine würdig.
(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des Can-

tons Luzern.
Sechs und zwanzigste Sitz ""6/

11. August.
Präsident: Salz mann.

Kurze Anrede des neuen Orästdenten;
prozcß; es wird die Aenderung vorge,cb-<M

angenommen daß die lezthin bestimmte

Commission jede Woche nur mit einem u
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